
Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Kinder, Jugend, Familie und So-
ziales

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

0/51/280/2021
öffentlich

22.09.2021
Amt 50/51 Michelle-May 
Sauer

Verpflichtung von Ausschussmitgliedern
Beratungsfolge:
Datum Gremium

06.10.2021 Ausschuss für Generationen und Soziales

Tatbestand:
Gemäß § 58 Abs. 3 GO NRW können neben Ratsmitgliedern auch sachkundige Bür-
ger, die dem Rat angehören können, zu Ausschussmitgliedern bestellt werden. Nach 
§ 43 Abs. 2 GO NRW gelten die Vorschriften der §§ 30 bis 32 GO NRW bezüglich 
der Verschwiegenheitspflicht, des Mitwirkungsverbotes und der Treuepflicht entspre-
chend auch für Ausschussmitglieder. Die Verwaltungsvorschrift zu § 43 GO NRW 
überträgt dem Ausschussvorsitzenden die Aufgabe, sachkundige Bürger oder Ein-
wohner bei ihrem Amtsantritt einzuführen und in feierlicher Form zur gesetzmäßigen 
und gewissenhaften Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu verpflichten.

Die Verpflichtung soll in feierlicher Form durch Erheben von den Plätzen mit folgen-
der Einverständniserklärung bekundet werden.

Die Verpflichtungserklärungen liegen den in Frage kommenden Ausschussmitglie-
dern im Wortlaut vor.

Beschlussentwurf:
„Der Ausschussvorsitzende, Ratsherr Frings, verpflichtet gemäß § 43 Abs. 1 und 2 
i. V. m. § 32 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen die dem Aus-
schuss angehörenden sachkundigen Bürgerinnen und Bürger sowie deren Stellver-
treterinnen bzw. Stellvertreter.“

Finanzielle Auswirkungen:
Keine.


